
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

V RPRAX I S

Wie Unternehmer  
die Insolvenz vermeiden
REchtE  füR  KmU Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und leiden unter
den behördlichen Zwangsmassnahmen in der Corona-Krise dennoch am meisten, die
KMUs. Doch es gibt Mittel und Wege sich mit bestehenden Rechtsinstrumenten gegen
allfällige Unbill zu wehren. Wir zeigen Ihnen welche.
Autor M a r k M e i l i

Unternehmen aus allen Branchen D ie  wiederholten  behördlichen
Zwangsschliessungen  während

zu  erheblichen  Einbussen  und  finanziel-

einen  Kompromiss  suchen.  Bei  besonders  
dickköpfigen Vertragspartnern können Ver-
handlungen aber auch scheitern und diese 
werden versuchen,  ihre  Forderungen mit-
tels Betreibungen durchzusetzen.

langjährigen,  treuen  Geschäftspartnern

diesbezüglich.  Mit  etwas  Verhandlungs-
geschick  können  Unternehmer  mit  ihren

Zwangsschliessungen  weiterhin  geschul-
det  sind.  Klärende  Rechtsprechung  fehlt

konkreten Marktumfeld die Rahmenbedin-
gung durch die Corona-Pandemie so stark 
verändert haben, dass eine gerichtliche Ver-
tragsanpassung gerechtfertigt ist. 

Es stellt sich auch die Frage, ob und in 
welcher  Höhe  Mietzinse  im  Rahmen  von

«höherer  Gewalt»,  worunter  je  nach  kon-
kreter Ausgestaltung auch das Corona-Virus 
fallen  kann.  Schliesslich  können  sich  im

Verträge  auch  Spezialregeln  für  Fälle  von

Schuld an der Vertragsverletzung. In diesem 
Fall sind bereits erfolgte Leistungen zurück-
zuerstatten  oder  bei  Dauerschuldverhält-
nissen wie der Miete kann eine Kündigung 
gerechtfertigt  sein.  Vereinzelt  enthalten

nötigen Schwung verleihen.

erheblichen Herausforderungen zu bewälti-
gen. Freuen wir uns darauf, wenn die KMUs 
als Rückgrat unserer Wirtschaft ihre Dienst-
leistungen  wieder  im  gewohnten  Rahmen 
anbieten  können  und  der  Wirtschaft  den

Ansätze können hoffentlich dazu beitragen, 
die  durch  die  Corona-Krise  bedingten

konkreten Optionen zur Verfügung stehen, 
um den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu 
beschreiten. 

Die  in  diesem  Artikel  beschriebenen

individuellen  Umstände  durch  einen  spe-
zialisierten  Anwalt  kann  zeigen,  welche

der Corona-Pandemie führen bei 

zu vermeiden. 

gewisse Ausfälle kompensieren, auch wenn 
es oftmals zu lange dauert, bis die Mittel am 
richtigen  Ort  ankommen.  Für  Unterneh-
men ist deshalb zentral, zusätzliche Kosten 
durch  Streitigkeiten  mit  Vertragspartnern

gefunden werden. Die Härtefallprogramme 
vom  Bund  und  den  Kantonen  können

einstweilen  Lösungen  durch  Kurzarbeit

len Engpässen. KMUs sind durch die Krise 
besonders  betroffen,  da  sie  nicht  über  die  
gleichen finanziellen Polster verfügen wie 
Grosskonzerne. Da ein Ende der behördli-
chen Massnahmen nicht in Sicht ist, müssen 
betroffene  Unternehmen  noch  lange  aus-
halten, bis sich die Geschäfte normalisieren 
und sich ihre finanzielle Lage verbessert. 

Für  die  Löhne  der  Mitarbeiter  können

coRona-KRisE als lEistUngsstöRU

Leistung führen, trifft den Schuldner keine 

gibt jedoch Ausnahmen von einer Haftung. 
Wenn behördliche Verbote (z.B. ein Ver-

anstaltungsverbot)  zur  Unmöglichkeit  der

nachfolgende Unternehmen ihren eigenen 
vertraglichen (Liefer-)Pflichten nicht mehr 
nachkommen. Das kann zu einer Schaden-
ersatzpflicht führen, da im Schweizer Recht 
der Grundsatz gilt, dass Verträge so zu hal-
ten  sind,  wie  sie  geschlossen  wurden.  Es

Teil  der  Lieferkette  ausfällt,  können  auch

ng
Die Corona-Krise führt dazu, dass vermehrt 
vertragliche Leistungsstörungen auftreten, 
weil  z.B.  ein  Lieferant  Insolvenz  anmel-
den  muss.  Wenn  damit  ein  wesentlicher

schUtz VoR BEtREiBUngE

Konkurs abgewendet und der Betrieb wei-
tergeführt  werden kann.  Eine Analyse der  

allen  Gläubigern  angestrebt,  damit  der
zu  gefährden.  Es  wird  ein  Vergleich  mit
bestehende  Geschäftsbeziehungen  nicht
negative  Schlagzeilen  zu  verhindern  und

n
Sofern sich Unternehmen mit Betreibungen 
konfrontiert sehen, bietet das Recht einige 
Instrumente, um diese zu stoppen und Zeit 
für eine Sanierung zu gewinnen. Dazu zählt 
der Antrag auf eine Nachlassstundung. Ein 
solches  Verfahren  kann  sogar  unter  Aus-
schluss  der  Öffentlichkeit  erfolgen,  um
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